
§ 1 (Name und Sitz) 

Der Verein führt den Namen „Freifunk Lippe“. 

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V." 

Der Sitz des Vereins ist Kiliansweg 7-9 in 32108 Bad Salzuflen. 

§ 2 (Geschäftsjahr) 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 3 (Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit) 

(1) Zweck des Vereins sind die Förderung und Betrieb sowie die Inbetriebnahme kabelloser 

Computernetzwerke, die der Allgemeinheit zugänglich sind („Freifunk“). 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch folgende Maßnahmen: 

1. Information der Mitglieder, der Öffentlichkeit und interessierter Kreise über freie 

Netzwerke, insbesondere durch das Internet und durch Vorträge, Veranstaltungen, 

Vorführungen und Publikationen; 

2. Bereitstellung von Know-How über Technik und Anwendung freier Netzwerke; 

3. Information über gesellschaftliche, kulturelle, rechtliche und weitere Auswirkungen freier 

Netzwerke; 

4. Förderung der Kontakte und des Austauschs mit weiteren Personen und Organisationen im 

In- und Ausland, die im Bereich der freien Netzwerke tätig sind oder denen die Interessen des 

Vereins nahe gelegt werden sollten. 

5. Förderung und Unterstützung von Projekten und Initiativen, die in ähnlichen Bereichen 

tätig sind oder denen die Idee freier Netzwerke näher gebracht werden soll. Dies bezieht sich 

insbesondere auf lokale Ortsgruppen, deren Mitglieder ebenfalls Mitglied im Verein 

„Freifunk Lippe e.V.“ sind. 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 

sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 

dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen 

begünstigt werden. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 
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§ 4 (Erwerb der Mitgliedschaft) 

(1) Mitglieder des Vereins sind ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder. Ordentliche 

Mitglieder sind aktiv und in der Mitgliederversammlung stimmberechtigt. 

(2) Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die sich mit den Zielen des 

Vereins verbunden fühlt und den Verein aktiv fördern will. Die Mitgliedschaft ist in Textform 

(§ 126b BGB) zu beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Der Antrag soll den 

Namen, die Anschrift und die E-Mail-Adresse des Antragstellers enthalten. 

(3) Fördermitglied des Vereins kann jede Person werden, die sich mit den Zielen des Vereins 

verbunden fühlt und den Verein finanziell und ideell unterstützen will. Die Mitgliedschaft ist 

in Textform (§ 126b BGB) zu beantragen. Über den Antrag entscheidet ein 

Vorstandsmitglied. Der Antrag soll den Namen, die Anschrift und die E-Mail-Adresse des 

Antragstellers enthalten. 

(4) Politische Parteien sind von der Möglichkeit, Mitglied zu werden, ausgenommen. 

Mitglieder politischer Parteien können selbstverständlich Mitglied werden, sofern sie dies in 

ihrer Eigenschaft als Privatperson tun. 

(5) Gegen den ablehnenden Bescheid des Vorstands, der mit Gründen zu versehen ist, kann 

der Antragsteller Beschwerde erheben. Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang 

des ablehnenden Bescheids schriftlich beim Vorstand einzulegen. Über die Beschwerde 

entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung.  

 

§ 5 (Beendigung der Mitgliedschaft) 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen 

Person. 

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand an o.g. Anschrift.. 

Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von zwei Wochen jeweils zum Ende 

des Quartals gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Überzahlte Beiträge können auf Antrag 

erstattet werden. 

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere 

ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten oder Beitragsrückstände von mindestens einem 

Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem 

Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats 

an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des 

Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der 

ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat 

aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung. 

§ 6 (Beiträge) 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit 

bestimmt die Mitgliederversammlung. 



 

§ 7 (Organe des Vereins) 

Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung 

2. der Vorstand. 

§ 8 (Mitgliederversammlung) 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören 

insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme 

der Berichte des Vorstandes, Wahl der Kassenprüfern/innen Festsetzung von Beiträgen und 

deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die 

Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in 

Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem 

Gesetz ergeben. 

Die ordentliche Mitgliederversammlung soll mindestens einmal im Kalenderjahr stattfinden. 

Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen per e-Mail einberufen. 

Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. Die Frist beginnt mit dem 

auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als 

den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift 

gerichtet war. Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen 

Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies 

schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 

Ort und Datum der Mitgliederversammlung sollen zudem auf der Website des Vereins 

bekannt gegeben werden. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem 

angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 

bekanntzumachen. 

Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die 

Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur 

Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der nächsten 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. 

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die 

Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder 

beschlossen werden. 



Satzungsänderungen aus wichtigem Grund bzw. der Form halber sind vom Vorstand ohne 

Einberufung einer Mitgliedversammlung durchführbar, müssen aber auf der nächsten 

Mitgliederversammlung vom Vorstand erklärt und begründet werden. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 

Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen sowie den Mitgliedern per E-

Mail zuzuschicken ist. Protokolle können nach Erstellung einer Vereins-Webseite auf dieser 

von den Mitgliedern eingesehen werden. 

§ 9 (Vorstand) 

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden,  dem/der 

Kassierer/in und dem/der Schriftführer/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten gemeinsam. Alle Vorstandsmitglieder 

sind gleichberechtigt. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für eine Amtszeit von einem Jahr 

gewählt. 

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. 

Wiederwahl ist zulässig. 

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

§ 10 (Kassenprüfung) 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr zwei Kassenprüfer/innen. 

Diese/r dürfen nicht Mitglied des Vorstands sein. 

Wiederwahl ist zulässig. 

§ 11 (Auflösung des Vereins) 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit 2/3 

Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes 

beschließt, sind die Vorsitzenden gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die 

vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem 

anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

(2) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere 

steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der Bildung im IT-

Bereich, den die Mitgliederversammlung dann bestimmt. 

Bad Salzuflen, 21. August 2015 


